1.

Aufrechnungsbefugnis des Finanzamtes gegen Umsatzsteuervergütungsanspruch des Insolvenzschuldners
Hat der Insolvenzverwalter dem Insolvenzschuldner eine gewerbliche Tätigkeit durch Freigabe aus dem Insolvenzbeschlag ermöglicht, fällt ein durch diese Tätigkeit erworbener Umsatzsteuervergütungsanspruch nicht in die Insolvenzmasse und kann vom FA mit vorinsolvenzlichen Steuerschulden verrechnet werden. BFH, Beschluss vom 01.09.2010, VII R 35/08
2.

Bücher als Arbeitsmittel eines Lehrers
1. Arbeitsmittel sind Wirtschaftsgüter, die unmittelbar zur Erledigung der dienstlichen Aufgaben dienen. Hierzu können auch Zeitschriften und Bücher zählen, wenn die Literatur ausschließlich oder zumindest weitaus überwiegend beruflich genutzt wird.
2. Die allgemeinen Grundsätze zur steuerlichen Behandlung von Arbeitsmitteln gelten auch, wenn zu entscheiden ist, ob Bücher als Arbeitsmittel eines Lehrers zu würdigen sind. Dabei ist die Eigenschaft eines Buchs als Arbeitsmittel nicht ausschließlich danach zu bestimmen, in welchem Umfang der Inhalt eines Schriftwerks in welcher Häufigkeit Eingang in den abgehaltenen Unterricht gefunden hat. Auch die Verwendung der Literatur zur Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsnachbereitung oder die Anschaffung von Büchern und Zeitschriften für die Unterrichtseinheit, die nicht abgehalten worden ist, kann eine ausschließliche oder zumindest weitaus überwiegende berufliche Nutzung der Literatur begründen. BFH, Urteil vom 20.05.2010, VI R 53/09
3.

Nachträgliche Schuldzinsen – wesentliche Beteiligung
Schuldzinsen, die für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen Beteiligung i.S.v. § 17 EStG anfallen, können ab dem Veranlagungszeitraum 1999 wie nachträgliche Betriebsausgaben als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden, wenn sie auf Zeiträume nach Veräußerung der Beteiligung oder Auflösung der Gesellschaft entfallen. BFH, Urteil vom 08.09.2010, VIII R 1/10
4.

Warenmuster und Geschenke von geringem Wert
Warenmuster sind Probeexemplare von Produkten, wobei es nicht Bedingung ist, dass sie in einer im Verkauf nicht erhältlichen Form abgegeben werden oder sie das erste Exemplar einer Reihe identischer Probeexemplare darstellen. Die Wertgrenze für Geschenke von geringem Wert kann durch die Mitgliedstaaten angemessen definiert werden, wobei eine Kumulation der einer Person innerhalb von zwölf Monaten gewährten Zuwendungen zulässig ist. Allerdings dürfen Mitgliedstaaten nicht Werte zusammenrechnen, nur weil mehrere Personen als Empfänger den gleichen Arbeitgeber haben. EuGH, Urteil vom 30.09.2010, C-581/08
5.

Kein Anspruch auf Pauschalen für Übernachtungen im Ausland bei vollständiger Erstattung der Kosten durch Arbeitgeber
Ein Arbeitnehmer kann bei Übernachtungen im Ausland den Differenzbetrag zwischen den vom Arbeitgeber vollständig erstatteten tatsächlichen Kosten und den höheren Übernachtungspauschalen nach den Lohnsteuer-Richtlinien nicht als Werbungskosten geltend machen. BFH, Urteil vom 08.07.2010, VI R 24/09
6.

Vorsteuerabzugsrecht bei Bezug einer Dienstleistung von einem in einem sog. Steuerparadies ansässigen Leistenden
Verfahrensgang: vorgehend Naczelny Sad Administracyjny (Polen) vom 06.08.2009, beim Gerichtshof eingegangen am 13.10.2009
Es ist den Mitgliedstaaten untersagt, den Vorsteuerabzug aus grenzüberschreitenden Dienstleistungen mit der Begründung zu versagen, der Zahlungsempfänger sei in einem so genannten Steuerparadies ansässig. EuGH, Urteil vom 30.09.2010,    C-395/09

7.

„Wesentliche Bestandteile“ eines Gebäudes: 

Vorsteuerberichtigungszeitraum für Fütterungs- und Lüftungsanlage eines Schweinestalls

Für Betriebsvorrichtungen, die als wesentliche Bestandteile auf Dauer in ein Gebäude eingebaut wurden, gilt sowohl nach nationalem Recht wie nach Unionsrecht grundsätzlich der für Grundstücke geltende Vorsteuerberichtigungszeitraum von zehn Jahren. BFH, Urteil vom 14.07.2010, XI R 9/09
